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Wie werden die Preise gestaltet?

Die Kosten für unsere Angebote im 

Freizeitbereich setzen sich aus den

Sachkosten/dem Eigenanteil und den

Betreuungskosten zusammen.

Die Sachkosten entstehen durch 

Aufwendungen für Eintrittsgelder, 

Verpflegung, Material und Fahrtkosten 

der Teilnehmenden.

Sie müssen bei Abrechnung über die 

Pflegekasse in den allermeisten Fällen 

von den Kund*innen selbst getragen 

werden, da die meisten Pflegekassen 

diese nicht übernehmen. 

Informationen, ob diese Kosten über-

nommen werden können, erhalten Sie 

von Ihrer Pflegekasse.

Bitte beachten Sie die Details in der 

Ausschreibung.

Die Betreuungskosten setzen sich 

zusammen aus der Vergütung des 

Betreuungspersonals und der Eintritts-

gelder, Verpflegung sowie anteilige 

Fahrtkosten für das Betreuungspersonal.

Wenn Sie Leistungen der Pflegekasse 

beziehen, können Sie in der Regel 

über folgende Varianten abrechnen:

Preisgestaltung

Entlastungsbetrag (§45b SGB XI)

Der Entlastungsbetrag steht Ihnen 

ab Pflegegrad 1 zu. Diese Leistung 

beinhaltet ein monatliches Budget von 

131 € und dient der Entlastung 

pflegender Angehöriger. 

Dieses Geld bekommen Sie nicht auf 

Ihr Konto gutgeschrieben, sondern 

verrechnen es direkt mit einem dafür 

anerkannten Anbieter.

Die Lebenshilfe Grünstadt-Eisenberg 

GmbH ist ein solcher von der Pflege-

kasse anerkannter Anbieter. 

Gut zu wissen:

> Sollten Sie nicht jeden Monat 

    die vollen 131 € ausgeschöpft  

    haben, so verfällt der restliche  

    Betrag erst zum 01. Juli des  

    Folgejahres.

Preisgestaltung

Verhinderungspflege (§39 SGB XI)

Die Nutzung der Verhinderungspflege 

steht Ihnen ab Pflegegrad 2 zu. 

Gut zu wissen:

> Im Falle von stundenweiser  

    Verhinderungspflege, wird Ihnen  

    nichts am Pflegegeld abgezogen.

> Am Ende eines Jahres verfällt der 

    Anspruch

> Ab dem 1. Januar 2026 gilt eine  

   neue, strengere Frist:      

   Verhinderungspflege kann nur  

   noch bis zum 31. Dezember  

   des Folgejahres abgerechnet  

   werden.

Weitere Möglichkeiten

Sind die Budgets der Pflegekasse 

aufgebraucht oder wollen Sie z.B. die 

Verhinderungspflege anderweitig 

nutzen, können Sie auch privat zahlen.

Außerdem können Sie – sofern Sie 

darauf Anspruch haben – Ihr persön-

liches Budget oder Leistungen der 

Eingliederungshilfe nutzen, um unsere 

Angebote abzurechnen.

Diese Leistung wird zusätzlich zum 

Entlastungsbetrag erbracht. 

Sie dient der Vertretung eines pfle-

genden Angehörigen. Wenn dieser 

krankheitsbedingt ausfällt, eine Auszeit 

braucht oder einen wichtigen Termin 

hat, kann ein pflegebedürftiger Mensch 

über dieses Budget eine Vertretung 

einkaufen.

Die Verhinderungspflege kann tage- 

oder wochenweise erfolgen. Für diesen 

Zeitraum wird das Pflegegeld anteilig 

gekürzt.

Ausnahme bildet die stundenweise 

Verhinderungspflege. Brauchen Sie 

nur für bis maximal 8 Stunden am Tag 

Betreuung, wird das Pflegegeld nicht 

anteilig gekürzt.

In 2026 wird das Budget für Ver-

hinderungspflege und Kurzzeitpflege 

(§42 SGB XI) zu einem Topf von bis zu 

3.539 € zusammengefasst, der flexibel 

für beide Leistungen genutzt werden 

kann. 
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Preisgestaltung

Welches ist der richtige Preis für mich?

Das Preissystem unterscheidet 

zwischen drei möglichen Stufen:

Preiskategorie A, B oder C.

Die unterschiedlichen Preiskategorien 

orientieren sich zum einen an den 

Pflegegraden der Pflegeversicherung 

und zum anderen an der benötigten 

Unterstützung der Teilnehmer*innen.

Anhand der benötigten Unterstützung 

der einzelnen Teilnehmer*innen 

bestimmen wir die Anzahl des Betreu-

ungspersonals, um eine optimale 

Betreuung während der Angebote 

zu gewährleisten.

Preiskategorie A

gilt für Personen, die keinen Anspruch 

auf den Entlastungsbetrag haben und 

bei denen es keine Einstufung in einen 

Pflegegrad gibt. 

Die Person kann sich altersgemäß 

weitestgehend selbstständig versorgen 

und benötigt lediglich vereinzelt 

Anleitung oder Erinnerung.

Preiskategorie B

gilt für Personen, die Anspruch auf den 

Entlastungsbetrag haben und/oder sie 

besitzen eine Einstufung bis maximal 

Pflegegrad 3.

Die Person benötigt teilweise Unter-

stützung und/oder Übernahme in einem 

oder mehreren Punkten der Bereiche 

Körperpflege, Mobilität, Ernährung, 

lebenspraktischer Bereich,  Gesundheit 

(Einnahme von Medikamenten).

Preiskategorie C 

gilt für Personen, die Anspruch auf den 

Entlastungsbetrag haben und/oder bei 

denen eine Einstufung ab Pflegegrad 3 

oder höher vorliegt. 

Die Person benötigt eine komplette 

Übernahme/Assistenz in einem oder 

mehreren Punkten der Bereiche 

Körperpflege, Mobilität, Ernährung, 

lebenspraktischer Bereich, Gesundheit 

(Einnahme von Medikamenten).

Preisgestaltung

Diese Preiskategorie gilt außerdem bei 

Personen mit erhöhtem Betreuungs-

bedarf aufgrund herausfordern-

den Verhaltens und/oder starker                 

Weglauftendenz oder Anfallsleiden.

Wir behalten uns vor, die gewählte 

Preiskategorie im Vorfeld und bei 

Bedarf auch während einer Aktivität 

anzupassen.

Bitte beachten Sie, dass die 
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Wir laden herzlich ein, teilzunehmen!
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Stornogebühren übernehmen.

Wir verweisen zudem auf unsere 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen!



Betreuungsverein in der 
Lebenshilfe Bad Dürkheim 

AAnnggeebboottee  zzuurr  rreecchhttlliicchheenn  BBeettrreeuuuunngg  

Sie haben Fragen zur rechtlichen Betreuung oder Sie würden gerne als ehrenamtliche/r Betreuer 
tätig werden? 

Wir nehmen uns Zeit und sprechen Ihre Fragen gemeinsam durch 

 Wir helfen Ihnen im Umgang mit Behörden und Institutionen 

 Wir beraten und begleiten Sie in schwierigen Betreuungssituationen (Krisenintervention) 

 Wir führen Sie in Ihre Aufgaben als  rechtliche/r Betreuer/in ein  

 Wir bieten Ihnen Stammtische zum Austausch mit anderen ehrenamtlichen Betreuerinnen und Be-
treuern 

 Wir organisieren Vorträge und Veranstaltungen zum Betreuungsrecht 

und anderen wichtigen Themen und informieren Sie regelmäßig über diese Angebote 

DDeerr  BBeettrreeuuuunnggssvveerreeiinn  iinnffoorrmmiieerrtt  SSiiee  üübbeerr::    

 VVoorrssoorrggeevvoollllmmaacchhtteenn,,  

 PPaattiieenntteennvveerrffüügguunnggeenn,,  

 BBeettrreeuuuunnggssvveerrffüügguunnggeenn..  
In den letzten Jahren wurden die Möglichkeiten der pri-
vaten Vorsorge gestärkt (Achtung: Ehepartner und nahe 
Familienangehörige sind nicht automatisch vertretungs-
berechtigt!!). Achtung: Mit der Volljährigkeit der Kinder 
haben Eltern keine Rechte mehr um Entscheidungen für 
die Kinder zu treffen. Vorsorgevollmacht! Sie interessie-
ren sich für Vorsorgemöglichkeiten oder Sie sind bereits 
als Bevollmächtigte/r tätig? 

Ansprechpartner:  Peter Schädler  

Betreuungsverein in der Lebenshilfe 
Vereinsbetreuer - Diplom-Sozialarbeiter (FH) 
Master of Arts (M.A.)  
Mannheimer Str. 20 
67098 Bad Dürkheim 
Tel: 06322 / 98 95 92 oder Mobil: 0151 / 20 60 96 53 

info@Betreuungsverein-LH-Duew.de  

zudem zudem 

Bistro Lebensreich
In der Haarschnur 46
67269 Grünstadt

Telefon: 06359 9478957
Fax: 06359 9478955
E-Mail: kontakt@lebenshilfe-bistro.de

Genießen Sie unser Frühstück und unsere 

täglich wechselnden Gerichte zur Mittagszeit.

Wir freuen uns auf Sie!

Neben leckeren Gaumenfreuden lockt auch unser 

Kaufladen mit tollen Geschenkideen. 

www.lebenshilfe-bistro.de

Willkommen im 

Bistro LEBENSREICH!



SPENDENKONTO:
Lebenshilfe Grünstadt-Eisenberg e.V.
Sparkasse Rhein-Haardt
IBAN: DE38 5465 1240 0019 9083 00
Vereinigte VR Bank
Kur- und Rheinpfalz eG
IBAN: DE26 5479 0000 0010 6097 80

Ihre Spende, Ihre Mitgliedschaft und Ihr 
ehrenamtliches Engagement sind wichtige 
Bausteine unserer Arbeit.

Unterstützen Sie uns dabei, Menschen 
mit Behinderung auf ihrem Weg zu mehr 
Selbstbestimmung, Normalität und 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
individuell zu begleiten und zu unterstützen.

				    Vielen Dank!


